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§ 252 StGB Verrat von
Staatsgeheimnissen

 StGB - Strafgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.11.2023

(1) Wer einer fremden Macht oder einer über- oder zwischenstaatlichen Einrichtung ein Staatsgeheimnis bekannt oder

zugänglich macht, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.

(2) Wer der Ö entlichkeit ein Staatsgeheimnis bekannt oder zugänglich macht, ist mit Freiheitsstrafe von sechs

Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. Betri t das Staatsgeheimnis verfassungsgefährdende Tatsachen (Abs. 3), so

ist der Täter jedoch nur zu bestrafen, wenn er in der Absicht handelt, der Republik Österreich einen Nachteil

zuzufügen. Die irrtümliche Annahme verfassungsgefährdender Tatsachen befreit den Täter nicht von Strafe.

(3) Verfassungsgefährdende Tatsachen sind solche, die Bestrebungen o enbaren, in verfassungswidriger Weise den

demokratischen, bundesstaatlichen oder rechtsstaatlichen Aufbau der Republik Österreich zu beseitigen, deren

dauernde Neutralität aufzuheben oder ein verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht abzuscha en oder

einzuschränken oder wiederholt gegen ein solches Recht zu verstoßen.
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